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Betriebsanleitung Kletterturm 

 

Vor jeder Inbetriebnahme des Kletterturms sind sämtliche Befestigungen und 
Sicherungspunkte zu kontrollieren! 

1 Allgemein 

 Es dürfen nicht mehr als 6 Personen gleichzeitig klettern. 

 Es darf nur mit Seilsicherung geklettert werden. 

 Der Sichernde sichert immer mit Klettergurt und Sicherungsgerät. Er verfügt über die 
notwendigen Sicherungskenntnisse. 

 Der Kletternde ist immer mit einem Achter-
knoten direkt am Klettergurt oder mit 2 ge-
gengleich eingehängten Twistlock-
Karabinern (im Sicherungsmaterial vorhan-
den) gesichert.  

 Sind die Betreuungspersonen abwesend, 
muss der Kletterturm abgesperrt werden (Be-
zeichnungsschilder auf jeder Seite des Turms an-
bringen). Das Kletter- und Sicherungsmaterial ist 
wegzuschliessen. 

2 Betreuungspersonal 

 1 Leiter, volljährig, in Sicherungstechnik und Seilhandhabung erfahren (J+S, SAC, …). 

 Bis 5 Helfer, bei maximaler Auslastung. 

3 Betrieb des Kletterturms Outdoor 

 Bei Gewitter, starkem Wind oder starken Böen ist der Kletterbetrieb sofort einzustellen. 
Es dürfen sich keine Personen mehr in Kletterturm-Nähe mehr aufhalten. 

 Verankerungen sind zu kontrollieren und ggf. nachzuspannen. Notwendigenfalls Zusätz-
liche anbringen. 
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4 Haftung 

 Der Betrieb hat nach den Vorgaben von J+S / SAC zu erfolgen (siehe z.B. Broschüre "Si-
cher klettern indoor" des Schweizerischen Alpenclubs).  

 Mieter und Betreuer sind für den ordentlichen Kletterbetrieb verantwortlich. 

 Die SAC Sektion Seeland lehnt bei Unfällen wegen unsachgemässem Betrieb des Kletter-
turms jegliche Haftung ab. 

 Die Haftpflicht für den Betrieb muss durch den Mieter sichergestellt werden. 


